
Verantwortlichkeit heraus natur- un:! gottreu leben W01
len S1e müßten ber zuerst gefunden werden, denn S1e€
sind nıcht überall zahlreich vielleicht durch Haus-
hbesuche. S1ie sollen eine rein relig1öse Gemeinschaft bil-
den, eine Gemeinschaft des Betens und Opferns eın
Verein mıiıt Vorstand, Schriftführer un Kassıler, eın
Mitgliedsbeıitrag. S1ie sollen sich ein1ge Male 1m Tre 17
(10tteshaus versammeln eiıner Zeit, der Seelsorger
ohnehin einen Gottesdienst halten muß, der annn aber
hbesonders qut die Familien abgestellt sein soll Unter sich
sollen S1e eine Gebetsgemeinschait darstellen, 1n der alle
jeden Tasg LÜr einander beten Der deelsorger zönnte sich
den einen der den anderen Familienvater aqals Sachwalter
der andern bestellen, der ber wirklicher Laienapostel
im Sinne der Katholischen Aktion sein soll, Iso eın
Vereinsmeler und Gschaftelhuber, sondern Gehilfe des
Seelsorgers. as ware eine zeitgemäßhe elebung des VOo
Leo J1IT TUr die n Welt 1im Jahre 1892 eingeführten
Vereines von der Heiligen Familie.

Jedenfalls mMuUsSsen WITr seelsorgliches Bemühen
den Familien aNnsetizen. Denn WITr geben uns ]a keiner

Täuschung hin: Eın olk gesundet der stirbt seinen
Familien. Kirchliches Leben erblüht quftf die Dauer 1U  I
AaUus chrıistlichen Familien, diesen ‚„Kolonien des Unsterb-
Lichen im Lande der Sterblichen”, W1€e Bischof Sailer sS1e n Fnannte.

und Begrähnis.
Von Dr oSse Grosam, Linz.

Bel der Häufigkeıit des Selbstmordes ın unseTenN Tagen
ist der Seelsorger nıiıcht selten VOL cdıe Entscheidung q..
stellt Soll 1m Sınne der kanonischen Vorschrilten
kirchliche Begräbnis verweigert werden der liegen doch
Umstände Or, welche eın milderes Vorgehen gestatten?
Da eine ausführliche Behandlung dieser rage meınes
Wissens seıt Veröffentlichung des Kodex nıcht
vorliegt, se1 1m Folgenden versucht, eine übersicht-
liche Zusammenstellun des Nnu ge}tenden Rechtes Z
en

Der eue Kodex kennt uch für Selbstmordversuch
kirchliche Strafen, und ZW ar 1m Can. 985, Il. D die irre u-
arıtas C delicto und 1n Can. 2350, 2 die Unfähigker
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kırchlichen Rechtshandlungen ach Can., und,

o sıch Kleriker handelt, zeıtweıse Suspension,
deren Dauer der Ordinarius bestimmen hat, nebst Ent-
fernung AUS kirchlichen Amtern un Benefizilen, die mıt
Seelsorge der Jurisdiktion verbunden sind.

Hat ingegen der Selbstmord zı ode geführt,
ist ach demselben Can 2390, 2 1m Sinne des Cal, 1240,

1, 5 für diejen1ıgen, „qUu1 se1psSı occıderıint deliberato
cConsiulio”, WECeNnNn sS1e nıcht VOor dem ode irgend welche
Zeichen der Reue egeben haben, die Verweigerung des
kirchlichen Begräbnisses q 1s Strafe Testgesetzt.

Ks bestand neben diesem (zesetzestext bıs ZU Jahre
och ein anderer ım Rıtuale Romanum, 'Tit. VI,

CapD 2 3, der autete: Negatur igitur ecclesiastica
pultura selpsos occıdentibus ob desperationem vel
iracundiıam 110 amen S1 insanıa 1d accidat), 1S1
nie mMortem dederınt sıgna poenitentlae.

Aber schon In der typischen Ausgabe es Rıtuale
Romanum VOo Jahre 1925 ıst die Rubrik ber Verweil-

rung des kirchlichen Begräbnisses vollständig demSC  Wortlaut des Kodex in den Can 1239 —19241 (mit Aus-
lassung des des Can. angepaßt; ist Iso

zwıschen Kodex- undvollständige Übereinstimmung
Rıitualtext vorhanden.

Die Aultoren, welche sıch mıiıt der In der Auischriuit
gestellten rage beschäftigen, schreiben ber uch jetz
noch, falls nNn1ıC. die neuesten Auflagen Änderung gebracht
haben, S als ob sS1e 1Ur den /rüheren ext des Rıtuale
omMmanum VOL Augen hätten. Sie kennen qls einzigenGrund Tür Gewährung kirchlichen Begräbnisses bei LCUC-
losen Selbstmördern 1Ur die dauernde der vorüber-
gehende Störung des Geistes, die insanla der amentia,
un bemühen sıch, diesem Ausdruck eine möglichst weıte
Auslegung geben So Übach 1n seinem ompendium
Theologiae moralis, IL, IL, 931, Anmerkung 2 20 (zenicot-
Salsmann iın seinen Institutiones J heologıae Moralis®®, IL,
I1. 627, D Capellmann-Bergmann, Pastoralmedizin??,

194 Die Kanonisten Perathoner (Das kirchliche
Gesetzbuch, 456) un: Leıtner andbuc des Kirchen-

A) Gemeint iıst damıit Unfähigkeit folgenden Ämtern un
Akten Für das Amt des Verwalters uber kiırchliche Güter, das Amt
eines Rıichters, Audiıtors und Referenten, des Ehebandsverteidigers, des
promotor Justitiae el fidel, des Notars und Kanzlers, des UrSors und
Zustellungsbeamten, des dvokaten un Prokuratoren in kirchliıchen
Angelegenheiten, das Amt des Paten bel Taufe und Fırmung, ZzZu  d Aus-
übung des atronatsrechtes und der Stimmabgabe Del kirchlichen
Wahlen
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rechtes, 445) ül;ersetien zwar nach dem Kodex „Des
kirchlichen Begräbnisses gehen verlustig, welche über-
Jegten Selbstmord egangen haben‘, lassen sich ber aul
eine nähere Eirklärun des Ausdruckes nıcht 1N.

raxXıs ennn meiıst hıs jetzt als eiIN-Die seelsorgliche
zigen Grund für Gewährung des kirchlichen Begräbn1sses
die insanıla, bemüht sıch aber, emselben einen möglichst
weıten Inhalt geben. Den Grund t1ür diese milde Aus-
legung bildeten die praktischen Schwierigkeiten, die 1N-
folge der ständigen Zunahme der Selbstmorde bel strikter
Auslegung der kirchlichen Vorschrılten sich ergeben hät-
ten, ZU eıl vielleicht Anlehnung die Autoren, beson-
ers die Pastoralmedizin VO  w} Capellmann-Bergmann,
dunkel vielleicht uch der Gedanke Verwel des
kirchlichen Begräbnisses ist eine schwere trafie, daß
uch die subjektiv schwere Schuld eım Selbstmörder
teststehen muß So gelangte die Praxı1ıs schon lange, Dbevor
die Fassung des Kodex kam, jener Milderung,
die DU  en 1im Wortlaut des Rechtes uch ihren
gesetzlichen Niederschlag gefunden hat

Es ıst nıicht verkennen, daß zwıschen dem /rü-
heren erxt des Rıtuale Romanum und der Vorschrift des
Koderx eın bedeutender sachlicher Unterschied besteht.
Insanla un Defectus deliberatı consilıu gehen inhaltlich
weıt aquseinander. Jeder Selbstmord ın insanla ist freilich
eiıner, der nıicht deliberato consiılıo gesetzt WIFT'‘  d, ber
nıcht umgekehrt: Es annn iemand sehr wohl INEeN-
t1is seın und doch nıcht de iberato consıilio handeln.

He Handlungen, die ın heitigem Schrecken, über-
mäßiger J] rauer, plötzlich auftretendem orn der LU
mıt halber Aufmerksamkeıt gesetzt werden, können nıicht
als Handlungen, die „deliberato consilio“ geschehen sind,
angesehen werden. Es annn ber SallZ gul se1n, daß diese

andlungen ;5aNnxa mente‘ und nıicht „IN insanla” oder
‚ament1a‘ vollbracht worden sind.

Und welches ıst un der Sınn uUunNserer Strafbestim-
Mung

Um ihn festzustellen, mMu zuerst dıe rage gelöst
werden, ob die Verweigerun des kirchlichen Begräb-
NISSES, wW1e€e S1e In Can.,. 2390, D ausgesprochen ist, als
EINeE latae der Fferendae sententiae anzusehen ist.
Denn tür die ersteren gelten ach CAah: 2242 y und
anderen Kanones vielfach andere Bestimmungen als FÜr
die letzteren.

en  a} INa  a} 1LUFr auf Can. 1240 sehen wollte, so könnte
INan ZUH: Meinung kommen, handle sich u eiıne Strafe



egrä

der ersteren Art Denn es heißt ın dem Kanon: Ecclesia-
stica sepultura prıvantur . Das sıeht AauSs, als ob 1DSO
acto die Strafe eintreten würde. Der Can,. 2390, der die
Sirafe eigentlich ausspricht, hat dagegen die Worte
Sepultura ecclesiastica priventur ad NDNOTINAIN Can.,. 1240,

I; {1, 3% un In den iolgenden Sätzen stehen dann die
Ausdrücke: arceanitur, suspendantur, removeanitur. Das
Jegt den Gedanken eine ierendae sententiae
ahe Da ber Can. 2247 20 ausdrücklich sagt, eine
Straife immer als eine solche ferendae sententiae AMNZUSC>-
hen ist, WEeNn nıicht ausdrücklich im Kodex steht, S1€e sSEe1
atae sententiae der sS1e werde 1PSO acto, 1PSO jure kon-
trahiert un In uUlNserem Falle ein derartiger Ausdruck
a keiner Stelle des Kodex nachgewlesen werden kann,

1äßt sıch die Meinung, daß sıch eine Strafe latae
sententiae handelt, nıicht auirecht halten. Wir en
Iso mıt einer Il jerendae sententiae, LUr gewöhnlich
nıicht 1m richterlichen, sondern ım Verwaltungsverfahren
ZU tun, wohel 1m Sinne des (: 220 1; IL, 1, ım (Ge-
seize selbst die verhängende Stirafe taxatıve test-

istgele%c)lese Strafe ıst also: Verweigerung des kirchlichen
Begräbnisses, das ist Entziehung eines kırchlichen EKhren-
echtes un eines Gemeinschaftsgutes, worauf im Sınne
des Ca  S 1239, 3 sämtliche (Gılieder der katholischen
Kıirche einen Anspruch haben, die nıicht ausdrücklich
desselben verlustig erklärt worden sind.

Das Delıkt aber, das mıiıt der Strafe geahnde WEeTr-
den soll, ıst: „Überlegter Selbstmord“, 29 ul se1psı occıde-
rınt deliberato consılio". elbstmord also,ÜberlegterNIC einfachhin Selbstmord. Wäre das letztere.
müßte INan 1mM Sinne des Ga  5 2200, 2 jedesmal, der
Selbstmord als Tatsache teststeht, uch die Böswilligkeit(dolus) qls egeben annehmen. Nachdem ber ler aus-
drücklich „Uberle ter Selbstmord‘‘ als Grundlage TÜr die
Verhängung der irchlichen Strafe angegeben ist un
der Can. 292928 ausdrücklich sagl, daß eine 1mM Gesetze
jestgelegte Strafe nicht inkurriert wird, WeNnNn das Ver-
gehen nNn1ıC ach dem Wortlaut des Gesetzes In seiner
Art vollkommen ist, kommt die Straife, die Verwel-

des kirchlichen Begräbnisses NUr dort in Frage,überlegte Selbstmord unzweifelhaft teststeht
Überdies sagt der (:  - 2218, 2 Sanz ausdrücklich: Nicht
bloß das, Was VO  . jeder Verantwortlichkeit entschuldigt,sondern uch das, Was VO  — schwerer Anrechenbarkeit
ireispricht), entschuldigt ın gleicher else VOoO  u jeder



Strafe, SOWO tae W1€e eren sen nt AC:
äußeren Rechtsbereich, falls die Entschuldigung 1
äaußeren Rechtsbereich erwıesen wird.

Es handelt sich Iso 1n uUunNseTer Sache darum, die
Gründe aufzu ühren, die DO  A schwerer Verantwortung
Tür Selbstmord befreien können; 1n olchen Fällen ist
VON Verhän ung der Straie abzusehen.

Solche ründe annn u1lls dıie allgemeıne Ora
geben, die ja die rage ach der vollen Verantwortlich-
keıt professo untersuchen muß Es iıst ber ar-
ten, daß uch das kirchliche Strafrecht selbst unXns dar-
ber Aufschluß geben vermag, un ZWAar 1m selbe
Sinne, WI1Ie die Allgemeine Moral, da ja doch zwıschen
kirchlichem Strafrecht un katholischer Sittenlehre eın
Widerspruch nicht vorhanden seın annn

Die Allgemeine Moral zaählt als Gr de, dıe von de
vollen Verantwortlichkeit befreiıen können, folgende auf

NJugendliches Alter, Trunkenheıt, Unwissenheıt, Gemüts-
bewegung, ererbte Anlagen, Gewohnheıten, Geisteskrank-
heıten azu beispielshalber dıie Moralwerke VO
Lehmkuh 1: I1. 75—92; Noldin-Schmiutt, L, I1,. 47262 Ver-
meersch, 1, Prümmer, L, 63—98, und andere).
Kın dieser Gründe scheiden muıt Rücksicht auftf diıe
Natur des Selbstmordes vVvo selber AaUS, wWwW1€e (Gewalt-
anwendung, Gewohnheıiten. Dıie anderen SIN  d daraufhın

prüfen, W anlll dadurch schwere Schuld aufgehoben
wird.

Diese Prüfung wird hbesten ım NSCHALIU den
Kodert selbst erfolgen, da WIT dabe1 die Sicherheıt aben,
daß die gewonNnnenen Ergebnisse uch für den äußeren
Rechtsbereich verwendbar SIN Die Verantwortlichkeıit
tür Delikte wird ber 1MmM Kodex eingehend behandelt im
1ıt. 11 des Buches. Für uns kommen noch insbeson-
ere in Betracht Call, 2230, WESE Überdies wird
uch Can 2219, „In poen1s ben1ign10r est interpretatio
Tacıenda" berücksichtigen sSe1InN.

Bevor aut die Untersuchung einzelnen eingegan-
SCH wird, W annn überlegter Selbstmord vorliegt, ist

eın Einwand berücksichtigen, der 1n un-
Sache oft gemacht WITr  d: Es wird nämlich nıicht

selten behauptet, daß überlegten Selbstmord ber-
ıbt Der Selbsterhaltungstrieb, sagthaupt NıC

Man, ist der stärkste Trieb 1m Menschen; Tod und
Vernichtung wehre sich SOZUSASEN die menschliche Natur
selbst. Solange daher der Mensch och normal sel, se1l

ausgeschlossen‚ daß sich ZU Selbstmord entschligße.



238e  238  _ Grosam, Selbstmord und kirchliches Begräbnis. -  {  Efst wenn sein Geisthsi ch' getrübt habe und Unzurech-  nungsfähigkeit eingetreten sei, könne eine solche Tat er-  folgen. Besonders von den Ärzten stehen viele auf diesem  Standpunkte und bescheinigen daher bei vorkommenden  Fällen ohne weitere Untersuchung oder Begründung Sin-  nesverwirrung.  Gegenüber diesem Einwand, der etwas Bestechendes  an sich hat und gegenüber Leugnern der Willensfreiheit,  solange sie auf ihrem Standpunkte bleiben, überhaupt  nicht widerlegt werden kann, muß doch an der Möglich-  keit und Tatsächlichkeit voll überlegten Selbstmordes  festgehalten werden. Es kann darüber bei Leuten, die auf  dem Boden katholischer Weltanschauung stehen, keine  Meinungsverschiedenheit herrschen.  Schon unser Kanon ist ein Beweis dafür. Die Kirche  würde doch nicht einen Strafkanon für ein Vergehen  aufstellen, das gar nicht vorkommt.  Gegen die vorgebrachte Begründung, daß man gegen  den stärksten Trieb im Menschen, den Lebenswillen,  überhaupt nicht handeln könne, solange man noch nor-  mal sei, sprechen unleugbare Tatsachen. Schon Leonidas  mit seinen 300 und unzählige Helden aus allen Nationen  im Weltkrieg haben freiwillig und ungezwungen Taten  vollbracht, die mit schwerster Gefährdung des eigenen  Lebens und fast sicherem Untergang verbunden waren.  und ihn aus Rücksicht auf stärker wirkende Motive zu  Da galt es auch, dem Lebenswillen entgegenzuhandeln  überwinden. Und niemand wird zu sagen wagen: Diese  Helden mußten erst geistesgestört werden, damit sie sich  zu ihren Taten entschließen konnten. Und Tausende und  Abertausende von Christen haben seit Bestand des Chri-  stentums ihren Glauben vor den heidnischen Richtern  bekannt, obwohl sie wußten, daß sie sich damit unrettbar  einem oft sehr  ualvollen Tode überantworteten. Um-  gekehrt hat die  K  irche von jeher den Abfall vom Glau-  ben, auch wenn er aus Furcht vor Martern und einem  grauenhaften Tode erfolgte, als sehr schwere Sünde gegen  den Glauben angesehen und damit unzweideutig die  Lehre vertreten, daß der Mensch dem stärksten Triebe,  dem Selbsterhaltungstriebe, entgegenhandeln könne und  unter gewissen Voraussetzungen dazu sogar verpflichtet  sei. Wenn also der überlegte Entschluß, aus dem Leben  zu scheiden, dort als möglich anzusehen ist, wo sich alles  Natürliche im Menschen dagegen aufbäumt und nur über-  natürliche, aus dem Glauben zu schöpfende Gründe ihn  verlangen, dann ist er dort um so leichter begreiflich, woGrosam, Selbstmord un: kirchliches Begräbnis. .
Erst wenn Se1IN Geist sich getrübt habe un Unzurech-
nungsfähigkeit eingetreten sel, könne eine solche Tat Cr-
{olgen. Besonders Von den Ärzten stehen viele aufti diesem
Standpunkte und bescheinigen daher bel vorkommenden
Fällen hne weıtere Untersuchung der Begründung S1in-
NeESvVerwIrrung.

Gegenüber diesem FKinwand, der etwas Bestechendes
sich hat un gegenüber Leugnern der Willensireiheit,

solange S1e quf ihrem Standpunkte bleiben, überhauptnıcht widerlegt werden kann, muß doch der Möglıich-keit un Tatsächlichkeit voll überlegten Selbstmordes
jestgehalten werden. Es kann darüber be1l Leuten, die qQui
dem Boden katholischer Weltanschauung stehen, keine
Meinungsverschiedenheit herrschen.

Schon Kanon ist eın Beweis dafür. Die Kıirche
würde doch nıcht einen Strafkanon für eın Vergehenaufstellen, das Sar nicht vorkommt.

egen die vorgebrachte Begründung, daß INnan
den stärksten rieh 1mM Menschen, den Lebenswillen,überhaupt nıcht handeln könne, solange INa  — och NOTI-
mal sel, sprechen unleugbare JTatsachen. Schon Leonidas
mıt seinen 300 und unzählige Helden AaUus allen Nationen
1ImM Weltkrieg haben Ireı1willig un UNSECEZWUNSECNH Taten
vollbracht, die mıt schwerster Gefährdung des eigenenLebens und tast siıcherem Untergang verbunden N.

un iıh AUuSs Rücksicht qauf tärker wıirkende Motive
Da galt auch, dem Lebenswillen entgegenzuhandeln
überwinden. Und n1ıemand wIird CeN: Diese
Helden mußlten erst geistesgestört werden, damıiıt sS1e siıch

ihren Taten entschließen konnten. Und Tausende un
Abertausende VO  m Christen haben seıt Bestand des Chri-
stentums ihren Glauben VOL den heidnischen Rıichtern
bekannt, obwohl S1iE wußten, daß S1e sıch damıt unrettbar
einem oit sehr ualvollen ode überantworteten. Um:-
gekehrt hat die irche VO  w jeher den Abfall VO Tau-
en, uch WEeNnNn aus Furcht VOT Martern un einem
grauenhaften ode erfolgte, als sehr schwere Sünde
den Glauben angesehen un damit unzweldeutig die
Lehre vertreten, daß der Mensch dem stärksten Iriebe,dem Selbsterhaltungstriebe, entgegenhandeln könne un
unter gewl1ssen Voraussetzungen azu SOgar verpflichtetsel. Wenn Iso der überlegte Entschluß, aus dem Leben

scheiden, dort als möglich anzusehen ist, sıch alles
Natürliche 1im Menschen dagegen aufbäumt un LUr über-
natürliche, aus dem Glauben schö fende Gründe ıh
verlangen, ann ist dort leic ter begreiflich,
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der Tod nicht eINZ1g unter dem Gesichtswinkel des Übels,
sondern doch weniIlsgstens 1n einer Hinsicht als Gut e_

cheıint als Wesg Ehre un Ruhm, W1€ eım tapferen
Soldaten der als Eirlöser, als eINZIS mögliche Rettung
VOL einem hel schlimmster A w1e€e be1l allzu irdisch
gesinnten Menschen der Fall seın pflegt. Der überlegte
Selbstmord ıst Iso möglıch.

Ks selen 10888  — im Folgenden die Momente angeführt,
die bel Entscheidung der gestellten Frage VOIL Bedeu-
LUNg SIN  d, und ZW ar In dreiı Abschnitten:

In welchen Fällen ıst bei Selbstmord das kirch-
lıche Begräbnıis gewähren? II In welchen Fällen ıst
das kirchliche Begräbnis verweıgern? I1T Welche
Fragen sınd hei konkreter Entscheidung och DO  x DesonNn-
derer Bedeutung?

In welchen Fällen ist das kirchliche Begräbnis nach
Selbstmord gewähren?

Wenn der Selbstmörder DOT dem ode och
irgend welche Zeichen DO  v Reue egeben hat

Wenn einer der folgenden Entschuldigungsgründe
DVON schwerer un vorliegt: a) Habiıituelle der aktuelle
(reistesstörung zZUuULr Zeıt der Tat D) Trunkenheıit, die nıcht
Z dem Zwecke herbeigeführt wurde, In derselben den
Selbstmord auszuführen der eine Entschuldigun dafür
w en Schwachsinn d) Unmündıgkeıt. €) ınder-
jährigkeit, Talls nıcht AuLLs den mständen dıe vVvO Ver-
antwortlichkeit Tür den Selbstmord feststeht. Schwere
Furcht qg) Heftige Gemütsbewegung vADR Zeıt der Tatl, dıe
nıcht absıichtlich herbeigeführt un unterhalten wurde.

Unkenntnis der Verwerflichkeit des Selbstmordes
oder der darauf gesetzten Strafe, wWwWenn sSie möglıch WAare.

Wenn das Vorhandenseıuin dıeser Gründe ZWÄdLI
nıcht sıcher erweılsbar, ber doch solıd wahrscheinlich ıst.

Sıcher erlaubt ıst das kirchliche Begräbnuıs, Wenlit
der Selbstmörder DOT dem ode och irgend welche Zei-
chen der Reue gegeben hat Das sagt das Rituale Roma-
Nnu 1n der fIrüheren w1e 1n der NEU«“ Form des Textes
und der Kodex Der all ist egeben, WEeNn der Selbst-
mörder selber VOT dem Verscheiden einen Priester
gebeten hat der WEn erweısbar ist, daß och 1Nne
Zeitlang gelebt hat un gefunden wurde mıt gefalteten
Händen der ähnliches Der bloße Schluß AaUus dem irom-
Inen orleben, daß er noch Reue erweckt haben wird,



ıst icht iINTeIC SONS der egie elbstmord
feststeht

Entschuldigungsgründe, -}welche der Koder AUS-
drücklich anerkennt, WwWenn SIe die volle Überle
Schließen, sSınd folgende: gulg aUuS-

a) Habıtuelle oder aktuelle (reistesstörung zZur eıl
der Tat Der Can, 29201 sagt darüber in „Fines Delik-
tes sınd unfählg, die 1m Au enblick der Tat den Ver-
nunitgebrauch nıcht haben.“ In wird VO  > den dau-
ernd Geisteskranken, uch wWenn S1e zeıtweise Lichte
Augenblicke haben der ın gewlssen EntschließungenOder Handlungen gesund se1ın scheinen, erklärt:
„delictı tamen incapaces praesumuntur. In beıden HFäl-
len ware uch das egeben, Was das alte Rituale Roma-
NUu unter insanıla versteht

Einfacher feststellbar ıst jedenfalls dauernde (JEeistes-
STOTUNG. Wenn sıich uch die Grenze zwischen geıstigerGesundheit un Krankheit nıicht scharf ziehen 1äßt und
namentlich manche Formen der psychopathischen Min-
derwertigkeiten ZU einen der anderen eil SCZOSCHwerden können, ist doch 1m sroßen un SaNzZeCN ber
den inn dessen, Was INnan unter (Greisteskrankheit Ver-
steht, eine einheitliche Auffassung vorhanden. Wenn
dauernde Geistesstörung vorliegt, ist ach Caln 29201
A mıindesten 1ne praesumptio Juri1s eben, daß
keine Verantwortlichkeit anzunehmen ist. In (G(Üe
beweis ist ach er1olgtem Selbstmord ebenfalls aUusS-
geschlossen. Denn WI1e könnte jIemand erweısen, daß
eın Selbstmörder, der als dauernd geisteskrank

Ä zusehen WAar, gerade im Augenblick seiner Tat voll
verantwortlich SEWESCH ist? uch die Bezeugung, daß
dauernde (Greisteskrankheit vorhanden WAar, ist
schwer erlangen. Daß 1n vielen Formen der (reistes-
krankheit Neigung ZU Selbstmord besteht und dieser
TOLZ aller Wachsamkeit olt nicht verhindert werden
kann, ist allbekannt. EKs ergeben sich Iso hinsiıchtlich des
kirchlichen Begräbnisses solcher Leute keine Schwieri1g-keiten.

Viel rößere sind erwarten, wenn bel sonstigergelstiger esundheit LUr SINneSverwirrung der Geistes-
STOTUNG ım Augenblick des Selbstmordes testgestellt WEeI-
den soll Manchmal INas ja uch da 1Nne vernünttı
Sicherheit erreichbar se1ın, WEeNnN die Umstände das völligabnormale Handeln VOT der unseligen Tat klar hervor-

X
treien lassen. Besonders bei psychopathisch Minder-
wertigen un schwer Nervenleidenden wird sich leichter



Sicherheit gewinnen assen.. Sonst aber W1 d ma ich
1n der Mehrzahl er hiehergehörigen Fälle mıt einer
gröheren der geringeren Wahrscheinlichkeit zuirieden
geben mussen und stark au{i eın erns nehmendes
ärztliches Gutachten angewlesen Se1IN.

Capellmann-Bergmann sagt in seiner Pastoralmedi-
ZIN 195, In dieser Sache folgendes: (Seine ellung-
nahme ist deshalb nıcht vollkommen zutreffend, weil
auch DUr insanıla als Tun Tür kirchliche Bestattung
kennt; ber hinsichtlich des Auiftretens vorübergehender
Sinnesverwirrung ıst sein Urteil jedenfalls maßgeben
„Hier dürite folgendes LUr die Praxıs festzuhalten se1in:
Läßt sich eın vernünitiger Tun tür die ZU Selbstmord
führende Gemütsdepression finden, Zie gekränkte Ehre,
Verlust des Vermögens, der Anverwandten; Verletzung,
Täuschung einer heitigen Leidenscha{it, tolles, verschwen-
derisches der lasterhaites Vorleben un dergleichen,
ware berechtigt (nach der richtigen Auifassung
ware 1ler och eine Unterscheidung machen) die
kirchliche Beerdigung verweigern, WEeNnNn nıcht ıne
krankhafte psychische Beschafifenheıt daneben nachzu-
welısen ist. hne diese krankhalite Beschaffenheit annn
eine AaUus solchen Gründen entstandene Gemütsbewegung
und psychische Depression nıcht als Quelle eiınes unwider-
stehlichen Antriebes angesehen werden. Miıt Hilfe der
Religion, des aubens ott un die Unsterblichkeıt
der Seele un eine ewıge Vergeltung kann un mMU.
dieser Antrieb überwunden werden. Auf krankhaiter
rundlage ingegen wird eine solche Gemütsbewegung, E  ©eine solche Depression intens1ıv einwirken, daß wirk-
lich eine Trübun der Vernunit entsteht, daß wäh-
rend dieser vielleicht plötzlichen und LUr momentanen
Störun der Vernunit der Antrıeb keinen Widerstand
findet und In die Tat übersetzt wird. uch der Umstand
WITr eın wichtiges Moment se1IN, W nachweisbare
Fälle VO  — Geistesstörun der Sar Selbstmord ın diesem
Zustand Irüher ın der qamılie des Betreffenden SC-
kommen sind. Ebenso gehören hieher beträchtliche Ver-
letzungen des Nervens stems, uch wenn s1e längere Zeıt,
selbst jahrelang der al vorhergingen, D Verletzung
des Kopfes; Schwangerschait und Puerper1um; einige
schwere akute un chronische körperliche rkrankun-
SEN: Wechselfieber, Pocken, Rotlauf (Erysipel), Lun —

entzündung, akuter Gelenksrheumatismus, Syphilis, Ü-

berkulose, Herzfehler, dıe Genitalkrankheiten des Weib-lichen Geschlechtes. Ö
„ Theol.-prakt. Quartalschrift.“‘ IL, 19:  S
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1le cdiese Zustände sind nämlich geartet, daß sich

dabei eine eigentliche Geistesstörung allmählich entwik-
keln, ber uch durch einen eitigen Gemütseindruck
unerwartetl, plötzlich ZU Ausbruch gebracht werden
kann un wäre ach dem Grundsatz: 1ın dubıo PDrOo
1'CO, geistige Störung, JITrübung der Vernunit während
der Tat anzunehmen un das kirchliche Begräbnis
gewähren. Zwangsantrıebe S Selbstmord auft Grund
VO  an Zwangsvorstellungen wiıll Capellmann-Bergmann
ach seinen Krfahrungen nıcht zulassen, während andere
arztlıche Autorıitäten uch da och unwiderstehlichen
Zwang anerkennen wollen.

Capellmann behandelt quf 200 des genannten Wer-
kes och Fälle, In denen TOTLZ SCNAUCF Krkundigung und
Untersuchung weder eıne der ben genannten Ursachen
Tür eine hochgradige Gemütsbewegung, och eine der
aufgeführten krankhaften Grundlagen sich auffinden Jäßt,
WO eın eıb un Seele gesunder Mensch, der vernüni-
tigerwelse keinerle]l Ursache hatte, se1ines Lebens über-
drüssiıg se1N, plötzlich ZU Selbstmörder WIrd. Er
meınt in solchen Fällen: „Entweder ist doch eın starker
Grund ZUFLF hochgradigen Gemütsbewegung, hne daß
bekannt wurde, der eine der ben genannten (ırund-
la  en 1Ur eine augenblicklich eintretende Geistesstörung
vorhanden SEWESCH un daher könne INa  e} uch unter
diesen Voraussetzungen sıch ach dem (Grundsatze ent-
scheiden: In dubio DPrO reO Wenn der rzt unter den
gemachten Voraussetzungen (etwa qauf Grund se1iner OC-

Kenntnis der Charaktereigenschaften des Selbst-
mörders) sıch TÜr berechtigt erachtet, TOLZ Fehlens SOIl-

stiger Anzeichen, Geistesstörung bezeugen, mag
uns se1in Zeugn1s als Wahrscheinlichkeitsbeweis enuügen.
Die bloße Annahme des Arztes, daß Geistesstörung der
Sinnesverwirrung vorliegen müUüsse, WE uch weder
selbst och sonst jemand etwas davon erkennen kann.
wäre qls Grund Tür das kiırchliche Begräbnis nicht hın-
reichend.

Nicht selten wird UauuLSs der grauenvollen Arlt, WIEe der
Selbstmord ausgeführt wurde, eın zuverlässiger Schluß
qaut Geistesstörung SEZOSEN werden zönnen. Denn wWer
nıicht vVvon Sinnen ist der ZU mındesten hne jede ber-
legung handelt, wählt nıcht eine Art der Tötung,
die Natur schaudert. Eın mıiıt Überlegung handelnder
Selbstmörder sucht sıch einen möglichst schmerzlosen
oder wenigstens einen schnell un siıcher eintretenden
Tod Gräßliche Art der Ausführung weist auf Sinnesver-



Grosam,Grosam, ; Selbstm rd und ; k1rchllches Begrähm  wirrung oder zum mihdééten -auf Mafléel voller Vérant-  wortlichkeit.  b) Nach can. 2201, $  3, wird ein Delikt, das in einer  auch schuldbarerweise herbeigeführten Trunkenheit ver-  übt wird, falls nur die Trunkenheit nicht mit Absicht  herbeigeführt wurde, um in diesem Zustande das Delikt  zu begehen oder eine Entschuldigung dafür zu haben,  doch immerhin mit geminderter Verantwortlichkeit ge-  setzt. Die Verantwortlichkeit ist ganz aufgehoben, wenn  der Vernunftgebrauch voll beseitigt ist, sie ist nur teil-  weise behoben, wenn noch Überlegung vorhanden war.  Selbstmord in schwerer Trunkenheit ist daher ein Grund  zur Gewährung des kirchlichen Begräbnisses, wenn nicht  nachweisbar ist, daß die Berauschung nur erfolgt ist, um  sich zur Untat Mut zu machen oder nach außen sich  einen Entschuldigungsgrund zu verschaffen.  c) Nach 8 4 des can. 2201 führt Schwachsinn nicht  zur Aufhebung, wohl aber zu einer Verminderung der  vollen Verantwortlichkeit. In den leichteren Graden ist  daher auch Schwachsinn an und für sich allein kein Ent-  schuldigungsgrund von schwerer Sünde und daher auch  kein Gewährungsgrund für kirchliches Begräbnis solcher  Personen. Wenn aber, wie es meistens der Fall sein  dürfte, andere Umstände hinzutreten, wie schwere Furcht,  heftige seelische Erschütterungen oder andere Gründe,  so wird man bei Schwachsinnigen viel leichter zur Milde  geneigt sein müssen als bei anderen; denn da die Schwach-  sinnigen es auch sonst den Vollwertigen nicht gleich tun  können, so ist ein völliges Versagen in schwierigen Lagen  von vornherein sehr wahrscheinlich und schwere Schuld  wird seltener zutreffen.: Wo es sich um hochgradigen  Schwachsinn handelt oder auch nur um fast gänzlichen  Mangel an Urteilskraft (im gewöhnlichen Leben Dumm-  heit genannt), wird schwere Schuld bei.Selbstmord über-  haupt nicht anzunehmen Ssein.  d) Der can. 2230, der alle Unmündigen von den  estattet, auch im Falle  kirchlichen Strafen ausnimmt,  des Selbstmordes kirchliches  egräbnis zu gewähren  (also bei Knaben bis zum vollendeten 14., bei Mädchen  bis zu vollendetem 12. Lebensjahre).  e) Nach can. 2204 ist auch Minderjährigkeit bei  Delikten mit einer Verminderung der Verantwortlichkeit  verbunden, falls nicht im einzelnen Fall aus den Umstän-  den volle Überleg  feststeht. Das gilt jedenfalls auch  beim Selbstmord.  ung  aher kirchliches Begräbnis oder  er-  nicht je nach den Ergebnisseg der Erhebung! Mit V  16°Selbstm rd un: kirchliches Begräbni

wirrung der ZU rnihdeéten auf Mangel voller Verant-
wortlichkeıit.

ach Caln 2201, 3, wird eın Delıkt, das ıIn einef
auch schuldbarerweise herbeigeführten Trunkenheıt VE
übt wird, talls 1LUFr dıie Trunkenheit nıcht mıt Absıcht
herbeigeführt wurde, 1n diesem Zustande das Delikt

begehen der eine Kntschuldigung dafür haben,
doch immerhın mıt geminderter Verantwortlichkeıit g-
SEeIZ Die Verantwortlichkeıt ist Sanz aufgehoben, WE
der Vernunfigebrauch voll beseıtigt ıst, sS1e ist 1Ur teil-
welse behoben, wWwenn noch Überlegung vorhanden WAar.
Selbstmord In schwerer Trunkenheit ist daher eın Grund
zZULr Gewährung des kirchlichen Begräbnisses, Wenn NLIC
nachweısbar Lst, daß die Berauschung LUr erfolgt ist,
sıch ZU La Mult machen der ach außen sich
einen Entschuldigungsgrund verschafien.

C) ach des Can 29201 führt Schwachsıinn nıcht
ZUTC Aufihebung, ohl ber einer Verminderung der
vollen Verantwortlichkeit. In den leichteren Graden ıst
daher uch Schwachsinn un LÜr sıch allein eın Ent-
schuldigungsgrund VO schwerer Sünde und daher uch
eın Gewährungsgrund TÜr kirchliches Begräbnıis solcher
Personen. Wenn aber, WwWI1e meıstens der all sSe1n
dürfte, andere Umstände hınzutreten, wWw1e€e schwere Furcht,
heftige seelische Erschütterungen der andere Gründe,

wird n1an be1l Schwachsinnigen 1e  ] leichter ZUr Milde
enelgt seın mussen als be1l anderen;: enn da die Schwach-
sınnıgen uch sonst den Vollwertigen nıicht gleich tun
können, ist e1iInNn völliges Versagen 1n schwierigen agen
VON vornhereıin sehr wahrscheinlich un schwere Schuld
wıird seltener zutrefien. - Wo sıch hochgradıgen
Schwachsinn handelt der uch 1Ur fast gänzlichen
Mangel Urteilskrait (1im gewöhnlichen en Dumm-
heıt genannt), wird schwere Schuld bei.Selbstmord über-
haupt nicht anzunehmen se1n.

Der Can 2230, der alle Unmündıgen VO  n den
estattel, uch 1m Fallekirchlichen Strafen ausnımmt,

des Selbstmordes kirchliches egräbnıs gewähren
(also bei Knaben bıs Z vollendeten T  9 Del Mädchen
his vollendetem 12 Lebens]jahre

ach CAall. 2201 ıst uch Minderjährigkeit bei
Delikten mıiıt einer Verminderung der Verantwortlichkeit
verbunden, nıcht ım einzelnen all aAUSs den Umstän-
den volle Überleg feststehlt. Das gılt jedenfalls uch
eım Selbstmord. angher kirchliches Begräbni1s der

er-N1IC je ach den Ergebnisseg der Erhebung! Miıt
16*



wWweılı erull
X ist also dort vorzugehen, wo QuUus den Um-

ständen volle Sicherheit gewonnen wird, daß der Minder-
jähriıge mıt klarer Überlegung gehandelt hat Wo dıe
Umstände eın voll überlegtes bKandeln zweifelhait e_

scheinen lassen, wäre die Minderjährigkeit eın Grund,
das kirchliche Begräbnıs gewähren.

ach Canl 2205, un D wird schwere Furcht,
auch 1Ur relatıv schwere, qals Minderungsgrund 1Ur die
Anrechenbarkeit VO  — Verbrechen anerkannt. uch Furcht
VOLr eln, die nıcht den Fürchtenden selbst, sondern
Personen betreffen, dıe mıt ihm Z  enge verbunden SINd,
wird einzubeziehen SE1IN. KEs annn nıicht zweilelhafit sSe1IN,
daß uch eım Selbstmord Furcht VOoOr rohenden ein
als OLLV eine Rolle spielt, selbst bel kühl überlegenden
Naturen, och jel öifter be1l Frauen un sonst furcht-

Menschen: drohender Verlust der Gesundheiıit, des
Vermögens, der Ehre, unheilbare Krankheıt und andere
schwere bel

Es lehrt ber die Allgemeine Moral, daß uch schwere
Furcht NC jede schwere Sünde ausschlıeßt. Wohl trıtt
dadurch, daß der Fürchtende metu sich Dıngen
entschließt, die hne dieses Motiv n1ı1e ewählt haben

der Freiheılt eın: kommt 1Urwürde, eine Minderun
eın voluntarıum quıd zustande. ber das kann
und wird 1n vielen Fällen eın voluntarıum perfectum
sSEe1IN. Denn gerade beli Handlungen AaUus Furcht wird,
lange siıch das Denken nıcht gänzlich verwırrt, klarer als
sonst die rage gestellt und entschieden: „Soll ich das,
W as iıch sonst n1ıie tate, nıcht doch wählen, dem
henden Unheil ent ehen?“ Eın Entschluß ZUL Selbst-
mord nach olchen Ten Überle Il ist darum alS
eın voluntarıum perfectum und da uch als schwere
Siüunde auizuiassen. Das teilweıse Widerstreben des Wil-
lens hebt die schwere Sündhaftigkeıit eiınes solchen Ent-
schlusses nıcht aut Anders könnte se1ın, WEe111)1 aus der
Furcht zugleich uch eine heftı Gemütsbewegun eniT-

kttanden 1SE, die den AUS Furcht ETDVOTgEQANGENEN
einem actus ımperfecte humanus macht

Damit ist uch die Überleitung egeben Call.

2206, der den FEinfluß eftiger fekte, passLONES der
concupiscentiae genannft, auf dıe nrechnung DON Delik-
ten behandelt

Heftige (Gemütsbewegungen werden beim Selbstmord
meırstens eine Rolle spielen; ennn mıt kühler Berechnung
und hne daß das Gefühlsleben ın starke Bewedochkommt, sich - selber den Tod geben, das briıngen



ch 24

NUur verhältnismäßig wenig Menschen fertig. Andererseits
ist ber nicht schon jede heftige Gemütsbewegung eın
Grund, der vollen Verantwortlichkeit eın Delıkt

sagt unNns: Eine freiwillig undzZU zweifeln. Denn 29206
überlegt hervorgerufene unterhaltene Gemütsbewe-
Suns mindert die Verantwortlichkeit LÜr eın Delikt nicht,
sondern vermehrt sS1e eher. Wo sich nicht eine S  n

freigewollte Gemütsbewegung handelt, mindert sıch die
Schuld mehr der minder 1e nach dem Grade der
rregun (pro diverso pass1on1s aestu). S1e wird SallZ
aufgehoben, WE die Gemütsbewegung der Überlegung
des Verstandes un der Willenszustimmung vorausgeht
un dieselbe verhindert.

Ks wird daher das kichliche Begräbnis jedenfalls
gewähren sein, der Selbstmord Ähne jede Überlegung
bei plötzlich un völliıg überraschend eintretenden Eins
drücken und Ereignissen verübt WIFTr  d  ° WEl jemand
Sanz unerwartet VOL der Leiche einer gelıebten Person
ste 1ı der Gatte der dıe Gattın, hne irgend ıne
Ahnung vorher, quf einmal die Untreue des anderen Ehe-
gatten erfahren;: Selbstmord ach einem heftigen Famı-
1enzwist; Selhbstmord 1im ersten Schrecken ber den Ver-
ust des Vermögens, der Ehre, der Stellung der anderer
wertvoller Güter. Hıer ist die Untat nıcht als voll über-
Jegter Entschluß, sondern als eine fast automatisch ein-
tretende Folge einer hne jedes utun des Willens ent-
standenen Concupiscentla antecedens anzusehen.

Wo andererseıts die Gemütsbewegung absichtlich
herbeigeführt und unterhalten wird, w1e€e bel aussichtslos
Liebenden, da ıst der schweren Sündhaftigkeit des
Selbstmordes TOTLZ der etwa qorhandgnen eftigen (1e-
mütsbewegung nıcCc zweifeln.

In der ehnrza der Füälle ist ber die Gemütsbewe-
Sung weder eine solche, welche jeder Überlegung VOTrTaus-
eilt, och eine freiwillig hervor eruftfene der absichtlich
unterhaltene, sondern eın ZWwisc ending: EKs hegt eın ent-
sprechender Zwischenraum zwıischen der Erkenntnis des
rohenden der bereıits hereingebrochenen Unheils und
dem Entschluß ZU Selbstmord. Es War Zeıt, sich mıt der
entstehenden und wahrgenommenen seelischen Erschüt-
terun auseinanderzusetzen. das im AusmaßÖe eschah,
daß adurch die volle Verantwortung 1n Fra estellt
erscheint der NIC das wird sich ın der Kege entschet-
den PTrO diverso PASSLONIS aestu: Wo die entstandene Er-
schütterun des Gemütes einen olchen Grad erreicht,
daß der Geist 9anz von den Gedanken des Trübsinns, des
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Zornes, der Trauer, der Verzweiflung U, eingenom-
INe  — ist, daß 1Ur mehr die Unerträglichkeit und
Größe des Übels denkt un DUr wen1g mehr der Sarnıcht die Sündhaftigkeit der JTat, der der hefti
Afiekt drängt, dort ist die Freiwilligkeit des Selbstmordes
eine sehr unvollkommene un 1Ur eine läßliche Sünde
anzunehmen: der Selbstmord War eın aCLIUS imper{fectehumanus. So etwas wIird In der KRegel anzunehmen seln,
WEeNN eiIn uter Katholik, der Sonst mıt seinem Christen-
tum Ernst gemacht hat, 1im Zustande heitiger (zemüts-
bewegung and sıch legt: Es ist aum denkbar, daß
be1i einem olchen die (Gedanken die E wigkeit un dıe
Verantwortung VOT ott sıch nıcht durchgesetzt un das
Übergewicht bDer den Antrieb ZU Selbstmord erlangthätten, WEeNN Ss1e eben mıt der vollen Aufmerksamkeit
un Klarheit erfaßt worden waren

Es ann ber umgekehrt TOLZ der vorhandenen hef-
Ligen Gemütsbewegung, ıIn der Selbstmord ausgeführtwurde, volle Verantwortlichkeit gegeben Se1IN: Es ann
sıch jemand dem Lebensüberdruß, dem JI1rübsinn, der Ver-
zweillung hingeben, weıl das schwere Los der
Arbeitslosigkeit, der unheilbaren Krankheıit, des Ver-
MÖgeNS- der Ehrverlustes, das iın getroffen hat, nıcht
ın christlicher (1eduld annehmen und Lragen will; weıl
eine Lieblingsleidenschaft der sittliche Ausschweifungennıcht auigeben; weıl qauf gewöhnte Lüste nıcht Ve1i-
zıchten ıll Selbstmord AaUuUSs solchen Motiven wird ann
gewählt mıt voller Auflehnung den Willen (Gzottes
der die Sittenordnung un ist darum TOLZ der heitigenGemütsbewegung be1l der Tat doch voll verantwortlich.

Ks wird Iso bel aum einem anderen Entschuldi-
gungsgrund sovıel auf die Umstände un Beweggründedes Selbstmordes ankommen WIeE eım Vorhandenseıin
einer eftigen Gemütsbewegung. Dieselben mussen 1so
uch mıiıt hesonderer Sorgfalt VOL der Entscheidung e.-
hoben werden. Freilich wird, da sıch 1ler ıIn erster
Linie iInnere orgänge handelt, die ach außen oft
Nnur schwer erweısbar sSınd, vielfach eine größere der
geringere Wahrscheinlichkeit enugen mussen und da eın
AaCcTiuUs ımperfecte humanııs heı eftiger leidenschaftlicherErregung ımmer eine geWwISSE Wahrscheinlichkeit hat
(solange nıcht völlig beweisende Gründe LÜr das egen-teil vorliegen), wird bel einer benigna interpretatio 1m
Sinne des Ca  =) 2219 In vielen Fällen kirchliches Beqräb-NS Möglich sSeIN.
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Grosam, Selbstmordund kirchlichesEa  Gr_osair_i,  _ Selß$tmor«if und_ klrchhch1%s Bégräi;n1$Q  h) Nach can. 2202 kann bei anderen Vergehen -äi1ch  unverschuldete Unwissenheit und Irrtum über die Sünd-  haftigkeit, ja sogar Unkenntnis der im Gesetze festgestell-  ten Strafe ein Grund sein, der die Verantwortlichkeit  mindert und daher Verhängung der Strafe hemmt. Theo-  retisch ist die Bestimmung auch auf den Selbstmord und  die dafür gesetzte Strafe anwendbar. Es ist aber fraglich,  ob es solid wahrscheinlich gemacht werden kann, daß  ignorantia invincibilis hinsichtlich des Unrechtes im  Selbstmord oder der darauf gesetzten kirchlichen Strafe  zur Zeit der Tat wirklich vorhanden war. Ein solcher  wenigstens  Wahrscheinlichkeit  erzeugender Beweis  dürfte nach vollbrachtem Selbstmord selten gelingen;  denn es handelt sich um eine rein innerliche Tatsache,  über die einzig der Selbstmörder etwas Verläßliches wis-  sen könnte. Gelegentliche Äußerungen des Selbstmörders  in diesem Sinne; wenn sie auch einwandfrei nachweisbar  sind, sind nicht beweiskräftig für die Überzeugung im  Herzen: Es ist doch sehr unwahrscheinlich, daß jemand  beim Entschluß zum Selbstmord gar kein Bedenken über  die Erlaubtheit seiner sonst überlegten Handlung bekom-  men sollte; ebensowenig, daß jemand von der Verwei-  gerung des kirchlichen Begräbnisses nach Selbstmord nie  etwas sollte gehört haben, da die Kirche auch in Kreisen  der Gegner deshalb immer wieder angegriffen wird. Ein  ausreichender Beweggrund zur Milde sind also auch gut  beglaubigte Äußerungen über die Erlaubtheit des Selbst-  mordes oder die behauptete Unkenntnis der Strafe dafür  in der Regel nicht.  i) Vis physica, Gewaltanwendung, nimmt nach. can.  2205 jede Möglichkeit zu handeln und schließt daher ein  Delikt völlig aus. Dieser Entschuldigungsgrund scheidet  in unserer Frage aus, weil Selbstmord unter physischem  Zwang nicht eigentlich Selbstmord, sondern einfachhin  Mord durch den :Gewalttäter ist. Immerhin könnte bei  anscheinendem Selbstmord eines Liebespaares z. B. aus  gewissen Umständen der Beweis gelingen, daß der eine,  etwa der weibliche Teil sich mit aller Macht gewehrt hat  und schließlich nur der Gewalt erlegen ist. Das wäre  jedenfalls ein Grund, das kirchliche Begräbnis zu ge-  währen.  3. Wenn das Vorhandensein der voraus in n. 2 ange-  führten Entschuldigungsgründe zwar nicht sicher fest-  gestellt, aber doch solid wahrscheinlich gemacht werden  kann, dann ist im Sinne des can. 2219, $ 1, und nach  dem allgemeinen Rechtsgrundsatze: In dubio pro reo,Begräbnis.Ea  Gr_osair_i,  _ Selß$tmor«if und_ klrchhch1%s Bégräi;n1$Q  h) Nach can. 2202 kann bei anderen Vergehen -äi1ch  unverschuldete Unwissenheit und Irrtum über die Sünd-  haftigkeit, ja sogar Unkenntnis der im Gesetze festgestell-  ten Strafe ein Grund sein, der die Verantwortlichkeit  mindert und daher Verhängung der Strafe hemmt. Theo-  retisch ist die Bestimmung auch auf den Selbstmord und  die dafür gesetzte Strafe anwendbar. Es ist aber fraglich,  ob es solid wahrscheinlich gemacht werden kann, daß  ignorantia invincibilis hinsichtlich des Unrechtes im  Selbstmord oder der darauf gesetzten kirchlichen Strafe  zur Zeit der Tat wirklich vorhanden war. Ein solcher  wenigstens  Wahrscheinlichkeit  erzeugender Beweis  dürfte nach vollbrachtem Selbstmord selten gelingen;  denn es handelt sich um eine rein innerliche Tatsache,  über die einzig der Selbstmörder etwas Verläßliches wis-  sen könnte. Gelegentliche Äußerungen des Selbstmörders  in diesem Sinne; wenn sie auch einwandfrei nachweisbar  sind, sind nicht beweiskräftig für die Überzeugung im  Herzen: Es ist doch sehr unwahrscheinlich, daß jemand  beim Entschluß zum Selbstmord gar kein Bedenken über  die Erlaubtheit seiner sonst überlegten Handlung bekom-  men sollte; ebensowenig, daß jemand von der Verwei-  gerung des kirchlichen Begräbnisses nach Selbstmord nie  etwas sollte gehört haben, da die Kirche auch in Kreisen  der Gegner deshalb immer wieder angegriffen wird. Ein  ausreichender Beweggrund zur Milde sind also auch gut  beglaubigte Äußerungen über die Erlaubtheit des Selbst-  mordes oder die behauptete Unkenntnis der Strafe dafür  in der Regel nicht.  i) Vis physica, Gewaltanwendung, nimmt nach. can.  2205 jede Möglichkeit zu handeln und schließt daher ein  Delikt völlig aus. Dieser Entschuldigungsgrund scheidet  in unserer Frage aus, weil Selbstmord unter physischem  Zwang nicht eigentlich Selbstmord, sondern einfachhin  Mord durch den :Gewalttäter ist. Immerhin könnte bei  anscheinendem Selbstmord eines Liebespaares z. B. aus  gewissen Umständen der Beweis gelingen, daß der eine,  etwa der weibliche Teil sich mit aller Macht gewehrt hat  und schließlich nur der Gewalt erlegen ist. Das wäre  jedenfalls ein Grund, das kirchliche Begräbnis zu ge-  währen.  3. Wenn das Vorhandensein der voraus in n. 2 ange-  führten Entschuldigungsgründe zwar nicht sicher fest-  gestellt, aber doch solid wahrscheinlich gemacht werden  kann, dann ist im Sinne des can. 2219, $ 1, und nach  dem allgemeinen Rechtsgrundsatze: In dubio pro reo,ach Can 2909 annn heı andefen Vergehen auch
unverschuldete Unwissenheit uın Irrtum ıber die Sünd-
haftiıgkeıt, ja Unkenntnis der ım (z:esetze festgestell-
ien Strafe eın Grund se1n, der die Verantwortlichkeit
mindert un er Verhängung der Strafe emm 1heo-
retisch ist die Bestimmung uch auf den Selbstmord und
dıie dafür eselzlte Strafe anwendbar: Es ist ber fraglıch,
ob solıd wahrscheinlich sgemacht werden kann, daß
ignorantıa invincıbıliıs hinsıichtlich des Unrechtes
Selbstmord der der darauf gesetzten kırchlichen Stirafe
ZUL Zeıt der Tat wirklich vorhanden War. Eın solcher
weni1gstens Wahrscheinlichkeit erzeugender Beweıls
dürite ach vollbrachtem Selbstmord selten gelıngen;
enn handelt sich eıne reın innerliche Tatsache,
ber die einZ1g der Selbstmörder etwas Verläßliches WI1S-
SeNMN könnte. Gelegentliche Äußerungen des Selbstmörders
in diesem Sinne, WE S1e uch einwandirei nachweisbar
sind, sınd nıcht beweiskräftig LÜr die Überzeugung 1m
Herzen: Es ist doch sehr unwahrscheinlıch, daß jemand
eım Entschluß ZU. Selbstmord Sar eın Bedenken ber
die Erlaubtheıit seiner sonst überlegten andlung bekom-
INEeEN sollte;: ebensowen1g, daß jemand VO der Verwel-
SCrUNS des kirchlichen Begräbnisses ach Selbstmord nı1€e
eLWAaSs sollte gehört haben, da die Kirche uch ın reisen
der Gegner deshalb immer wieder angegriffen wird. Eın
ausreichender Beweggrund zur Miılde sınd Iso uch qgut
beglaubigte Auherungen ber dıie Erlaubtheıit des Selbst-
mordes der dıie behauptete nkenntnıs der Strafe dafür
In der ege nıcht

Vis physica, Gewaltanwendung, nımmt ach Call.
29205 jede Möglichkeıt handeln un schließt daher eın
Delikt völlıg 4A US., Dieser Entschuldigungsgrund scheidet
in Frage AUS, weıl Selbstmord unter physischem
/wang nıicht eigentlich Selbstmord, sondern einfachhin
Mord durch den :Gewalttäter ist Immerhin könnte he1
anscheinendem Selbstmord eines Liebespaares V aUusSs

gewW1ssen Umständen der Bewels gelingen, daß der eine,
eiwa der weibliche eil sich mıiıt aller Macht gewehrt hat
und schließlich 1LUFr der (jewalt erlegen ist. Das ware
jedenfalls eın Grund, das kirchliche Begrähbnis Z SC-
währen.

Wenn das Vorhandenseıin der DOTAUS ıIn aNgeE-
führten Entschuldigungsgründe ZW ar nicht sicher test-
gestellt, ber doch solid wahrscheinlich emacht werden
Kann, annn ist 1m Siıinne des Can.,. 2219, 1, und ach
dem allgemeinen Rechtsgrundsatze: In dubio PDPIO FCO;



benfalls die Möglichkeit egeben, das kirchliche Begräb-
Zu gewähren, und ZWaAT hne jede weıtere Anfrage.Die ım es Can 1240 VOT esehene Anfrageden Ordinarius ‚„bei Übrig bleiben Zweifeln‘ bezieht

sich ohl auf solche älle, der überlegte Selbstmord
ZWAar anzunehmen Lst, ber doch ırgend welche (iründe
besonderer Art eın Vorgehen ım Sinne der Mılde nahe-
egen, Z weil 1m Falle der Verweigerung des kirch-
lichen Begräbnisses eine Irutzfeier VO  am Seite der Gegner

erwarten ware, weıl sich den Selbstmord eines
großen Wohltäters der Kirche der ter LZLwecke han-
delte der aul äahnliche zweılelhalte a  @; nıcht ber ql
den Zweilel, ob eın hinreichender Entschuldigungsgrundım Sinne der angegebenen Kanones vorliegt der nıcht
11 In welchen Fällen ist das kirchliche Begräbnis

verweigern
Allgemein gesagt In allen Fällen, W der überlegteSelbstmord Uuaus den mständen der Tat sıchersteht und

keiner der ıIm vorausgehenden Abschnuitt namhaft GQE-machten Entschuldigungsgründe nachgewiesen werden
kann.

Im einzelnen wird Iso auf das Ergebnis der
solfort ach Bekanntwerden des Tatbestandes pflegen-den Erhebungen ankommen. Wenn D eın Freidenker
zZu Zeiten ungestörten Glückes den „Freitod“ als ein Recht
des autonomen Menschen, als eine erwünschte Befreiung
AUSs bedrängter Lage, als persönliche Sühne Tür 1ıne VOILI-
AdUSSCSANSCHNE Übeltat der sonstwie verteidigt hat und
dann, WENN Unheil ber ihn kommt, hne jede Spur einer
sonderlichen Gemütsbewegung seliner wiederhaolt vertrete-
LE  — Meinung ents echend gehandelt hat, da wırd ohl
eın Zweifel übrig leıben, daß eın völlig ireıwilliger Selbst-
mord geschehen ist. Ahnlich wird urteilen se1n, WECeNN
eiIn Schwerverbrecher be]l der Erkenntnis, daß der olı-
Zzel nıcht mehr entgehen kann, die Waflfe sich selbst
richtet. ()der WeNnNn Lieute, die hne jede Rücksicht qauf
das Sittengesetz den Becher der ust bis ZUTr eige eleerthaben un 1U erkennen un iühlen, daß mıt iıhrer
Lebenskraft, ihrem Vermö C ıhrer Freude Genuß

nde geht, AQaUus Lebensü erdruß and sıch egenLiebespaare, die keine Aussicht aufi Vereinigung haben,
den Tod wählen. Finanzgewaltige, die jahrelang mıt
anvertrauten (reldern gewl1ssenlos gewirtschaftet haben
und U doch den Zusammenbruch nicht auifihalten kön-
Nnen un NUnN ZUuU Selbstmord greifen: In solchen und



ähnlichen Fäll Nn WIrd man hne eden Zweifel au
deliberato consilio Ubrachten Selbstmord erkennen un
hne allen 7Zweifel das 1I5Chliche egräbnis verwel-
SCEIN haben

Eıs wird ja ohl praktisch richtig se1n, daß die Zahl
Selbstmorde nicht groß ıst WwWIie dieder überlegten

jener muıt vermıinderter Verantwortlichkeıit. ber kom-
TIl doch immer W1Eder Iche VOTL, hbel denen hinsicht-
iıch der vollen Verantwortlichkeit eın begründeter wWel-
fel nicht vorhanden ıst un 1n olchen Fällen ware
ein schwerer Verstoß en das kirchliche Recht, die
Strafbestimmung des Call 1240 nicht ZUr Anwendung Zbringen

11} Welche Fragen sıind he1 Entscheidung von kon-
kreten Fällen noch Vo  a besonderer Bedeutung?
Zunächst die rage: Wer ıst berufen, dıe oft ästıgen

und schwierigen Erebungen pflegen und annn das
entscheidende Urteıil, daß mıt Verweigerung der ewäh-

hen ISE: Fäl-des kirchlichen Be räbnısses
len? Offenbar jener See SOTgEeT, der 1m on/)inne der all e-

meinen kirchlichen Vorschriften der rechtsgültigen C-

wohnheit das eC des Konduktes hat Wenn DUr im
Pfarrbezirke selbst nachzuforschen ist, wird das 1m all-
emeınen nıcht allzu schwer seIN. In manchen Fällen

die Mithilie der öffentlichen Behörden WEeI-wird
hben se1n, besonders WenNnn Ort des Selbstmordes und des
Begräbni1sses nicht identisch sind.

Zunächst mun dem Seelsorger darum un selin,
das kirchliche Begräbnis gewähren, WenNnn möglıch
ist Denn ach Call. 1239, 3 haben ja alle Gläubigen
das Recht darauft, die nıcht desselben verlustig erklärt
werden mussen. Ferner übt der Pfarrer eın erk der
geistlichen Barmbherzı keıt, wenn dem Selbstmörder,
der dessen vielleicht ingendst bedarf, dıe Früchte des
heiligen Meßopfers und der kirchlichen egnun
gänglich macht uch die Rücksicht auf Verwan te und
Angehör! wird sehr beachten se1n: sS1e haben ohne-
hın EWO nlıch Irauer un Schmerz infolge der
Nse 1gen 'Tat und INa  en dari ihnen hne dringende Not-
wendigkeit nicht die oft biıtter empfundene Schande der

34Entziehung des kirchlichen Begräbnisses eines iıhnen
Nahestehenden antiun. Überdies besteht manchen
Orten die Gefahr, daß in solchen Fällen be1l Verweigerung
des kirchlichen Begräbnisses vVo  [a} Seite der egner
Glaubens eine Tyutifeier‚ eın rein bürgerliches jegräbni1s
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veranstaltet wird, das den Gläubigen Z Ärgernis g..
reicht, Laue In ihrer Gesinnung bestärkt un eine ill-
kommene Gelegenheit wird, den Finfuß und KErfolg der
Gottlosenbewegung öftfentlich ZUr Schau stellen. Wenn

daher möglich ist, soll der deelsorger eın kirchliches
Begräbnis gewähren.

Andererseits u  r Nichtausführung der kırc  ıchen
Straf/gesetze leicht ZUIT: Mißachtung der kırc  iıchen ulo-
T1la Uberhaupt, q1bt den Gläubigen AÄrgernis, besonders
WEeNnNn bel Wohlhabenderen der Schein der Nachgiebig-keıt un bei AÄArmeren der Schein elıner sirengeren Beur-
teilung erweckt wird, un der Zweck der kırchlichen
Strafbestimmung wird durch Schuld des SeelsorgersNn1C. erreicht;: enn WeNn uch bei der weıten Verbrei-
Lung des Selbstmordes un seiner Verherrlichung In
Literatur, Schaubühne un Presse VO Selbstmord
nıcht mehr abgeschreckt werden kann, ist doch jedeVerwelgerung des kirchlichen Begräbnisses eın lauter un
weiıithın vernehmlicher Protest der Kirche gegen eiıne
solche Tat Es ist Iso muıt Verweigerung vorzugehen,die Voraussetzungen azu sıcher egeben Sınd. Wo ber
trotzdem besondere (GGründe rür eine Ausnahme ZU-
LLegen scheinen, soll eine solche doch nıcht zugestandenwerden hne ausdrückliche Erlaubnis des Ordinarıus.
Das {iindet Genicot-Salsmann 1n seiner Moral, 1L, 62656,
schon deshalb geziemend, weiıl solche wichtige Angelegen-heiten, welche schon mehr die außere Leitung der Kıirche
angehen, der höheren Autorität übertragen sınd: das
ist ohl uch VOoO Can., 1240, Z gefordert. hDer-
1€Ss verlangt das Partikularrecht 1n manchen egendenin jedem Falle, ernstlich Verweigerung des kirch-
lichen Begräbnisses in Frage kommt, Anrufung des
Ordinarius.

Be:1 der Entscheidung, ob ja der ne1ın, wird uch oftdas arztlıche Zeugnis eine Rolle spielen haben Denn
WEenNnn auch die Entscheidung srundsätzlich dem Seelsor-
DEr bleiben muß sich dauernde der aktuelle
Sdinnesverwirrung handelt, ist jedenfalls der rzt und
nicht der Seelsorger zuständig, das testzustellen. Denn
alleın ann oft jene Krankheiten nachweisen, dıle, w1e
WIT ben AaUus Capellmann-Bergmann gehört haben, dıe
rundlage für plötzlich aufitretende Geistesstörung sind.
Wenn LU solche Bescheinigungen uch immer el-
Jässig wären, daß Ina  z3) S1e ernst nehmen könnte! Wiıe
schon ben gesagt, ist das leider nıcht iImmer der Fall!
Wenn S1e eINn wahrhatit katholisch denkender rzt ach
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9ENAUCL Erhebung ausstellt, wird der Pfarrer sich
damıiıt ohneweıters zufrieden geben können. Wenn ber
eın Arzt In jedem Fall entweder auf TUn seiner elt-
anschauung der sich die Praxıs nicht verderben,
Sinnesverwi1ırrung bescheinigt, hat eine solche Bestäti-
SUNS sich keinen Wert Wenn die Erhebungen des
Piarrers vollüberlegten Selbstmord ergeben, der Ar
aher bescheimmigt Sinnesverwiırrung, wIird der Pfarrer
eın motiviertes (zutachten erbıtten und ach dem nhalt

entscheıden haben Wenn uch daraus eın solid wahr-
scheinliches Urteil nıcht gewınnen ist, der WEe1111 sich
der rzt quft eine -  € Begründung nıcht einläßt, SsSo
wird, WEn Zweilel bleiben, 1m Sinne des Can, 1240, Z
vorzugehen SEe1IN. W enn das arztliıche Zeugn1s mıt ück-
sicht qaut die besonderen Umstände völlig wertlos ersche!l-
Nen sollte, könnte der Seelsorger uch 1m Wider-
spruche mıt demselben mıt Verweigerung vorgehen, WE

eben einem anderen Urteil und nıcht einmal
einem Zweifel hinsichtlich der vollen Überlegung kom:-
INenNn konnte

Der Can 1240, D hat och einen Nachsatz, der ohl
auch DON praktıscher Bedeutung werden annn Ita lamen,
ut removeatur scandalum. Es a’nnn sowohl bei Verweil-
gETUNG WIe bei Gewährung des kirchlichen Begräbnisses
Ärgernis beı den Leuten entstehen Es ist 1U 1m Kodex

1Ns olknıcht gesagt, der Seelsorger musse
hineinhorchen, ob Ärgern1s entstehen WIrd der nıicht,
und darnach seine Entscheidung einrichten. Ks annn ja
In einzelnen Fällen das Ärgern1s 1m Volke begründet seın
und dem Seelsorger beachtenswerte Anhaltspunkte für
seine Entscheidung geben. ber der eführte Nachsatz
SEeTZ VOTaUS, daß für gewöhnlich die ntscheidung Tür
JA der eın gefällt werden annn un soll hne Rücksicht
auf das etwa entstehende Ärgernıis. Vıelmehr soll auf die
Behebung des etwa erwachsenden ÄrTgernisses hingear-
beitet werden durch eine entsprechende Au klärun

Bel der Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses
WIird der Seelsor aut die wichtigen Gründe hinzu-
welsen haben, che LUr die Erlassung dieser Bestim-
INUNG maßgebend ‚arcnh, Gründe, die auch dann Einhal-
tung verlangen, etwa die Angehörigen schmerzlich
dadurch etroffen werden, obwohl S1e ja 1ür die bedauer-
liche Jat 1n keiner Weise haftbar S1ind. Die Kirche mul
eben Lür alle klar und deutlich erkennbar ZU Ausdruck
T1N C. daß der überlegte Selbstmord eine sehr traurıge
Sache  S ist und daß der Mensch revles Spiel treibt, WEeNn



(Jottes Rec ein rel un sıch ZU Herr über
hben und Tod aufwirft. Wenn die Angehörigen beson-
ers des Schicksals des Selbstmörders 1n der KEwig-

keıt 1n SOr sind, werden sS1e damıiıt rösten se1IN,SCdaß ja die irchliche Strafe nıcht einem Verdammungs-
urteil der Kirche gleichkommt, WL INa  e} uch
des Seelenheiles eines solchen Unglücklichen ernste -

SOTgNIS haben muß; wlıe uch 1im gegenteiıligen all
der Gewährung des kırch ichen Be rähnisses nıicht A US-

gedrückt ist, daß die Straitat nıcht den Kall der Geistes-
SLOTUNg ausgenommen), hne jede Schuld erfolgt sel: die
Kirche muß vielmehr 1ür iıhr Vorgehen ach qaußen
sichere Regeln chaffen un unter den gegebenen Vor-
ausseilzungen uch aut deren Durchführung drin

Wenn bei Gewährung des kirchlichen Begräbnisses
Ärgernis bel den Gläubigen entstehen sollte, wird,
Wenn das miılde Vorgehen begründet ist, darau{f hingewle-
sSen werden können, daß die Kirche selbst Ausnahmen
VON den strengen Gesetzen zugestanden hat un daß eben
1m vorliegenden Falle solche Milderungsgründe vorhan-
SCH selen, die annn 1im einzelnen anzugeben sind.

Wenn der deelsorger rein sachlich un hne jede
unberechtigte Rücksicht vo  € ist, wırd wen1g-
SteNs Del dem gläubigen un wertvolleren eil der (z1e-
meinde gelingen, das Ärgern1s beseltigen. Gelänge
nıcht un wären eiwa Sar kte der Feindseligkeit gegenKirche un Klerus ürchten, ist ach Ca  S 1240,
air den (Ordinarıus Z herichten un sSind Weite‘re W ei-
SUNSCH erbıtten

Wıe das kirchliche Begräbnis nach Selbstmord, Wenll
gewährt werden kann, auszusehen hat, darüber be-

sfehen HULE wenıge allgemein gültige Bestimmungen, ber
In anchen egenden weitergehende partikularrechtliche
Vorschriften. Sonst besteht das kirchliche Begräbnıi1s
nach Can.,. 1204 iın der Übertragung des Leichnams ZUL
Kirche, 1n der Heler der Kxsequien ber der Leiche 1n
der Kirche und in der Bestattung dem rechtmäßig
dazu bestimmten rte ach Can.,. 1241 sind denen, die
Vvom kirchlichen Begräbnis ausgeschlossen SIN.d, uch
jede Missa exsequlalis, uch jede Jahres edächtnismesse
nd alle öffentlichen Leichen({feierlichkeiten verwel-
SETN. Kıne Privatmesse 1ür einen Selbstmörder ist da-
durch nıcht ausgeschlossen.

Wenn das kirchliche Begräbnis einem Selbstmörder
gewährt wird, beli dem ınsanla sicher ‚gegeben WAar, annn
ach einer Offiziumsentscheidung Vo Mai 1866 das



t1sP

irchlichen jerlichkeiBe räbniıs st t{f1 den m
ien CUu. solemnitatib SE ularumtisı|  p  r S  irchlichen  jerlichkei-  Begräbnis stattfinden mit  &l  S  ten (cum solemnitatib  us €eX  sequiarum). Wenn aber «  Zweifel übrig bleibt, ob jemand sich den Tod gegeben ha  aus Verzweiflung oder im Wahnsinn, so kann wohl das_  kirchliche Begräbnis gestattet werden, aber unter Ver  meidung einer prunkvollen Leichenfeier (vitatis tamen  pompis et solemnitatibus exsequiarum).  eitergehende  Vorschriften kennt aber zum Teil das Partikularrecht: so  wird z. B. jeder apparatus maior verboten, ein sogenan  tes feierliches Ausläuten am Vortage, jeder assistierte  Kondukt, die Einsegnung der Leiche und Begleitung der  Leiche hat nur von einem Priester zu geschehen und auch  der Leichengottesdienst soll ein einfacher sein. Der Seel.  sorger hat sich an das für ihn geltende Recht zu halten  und darf nicht aus eigener Machtvollkommenheit Erwei-  terungen. oder Einschränkungen vornehmen.  Entschleierung der spiritistischen Sphinx.  2  Von Dr theol. et phil. Anton Seitz, Universitätsprofessor in München.  Über die natürliche, nur außergewöhnliche (suprä-j  normale), keineswegs übernatürliche (supranaturale) Lei-  stungsfähigkeit physikalischer Medien verbreitet über-  raschendes Licht auf Grund der fortgeschrittensten Natur-  forschung eine Zoologin, Frl. Dr Fanny Moser,*) in einem  monumentalen, die wichtigste Fachliteratur nahezu voll-  ständig zusammentragenden und die Gründe für und  wider spiritistische Deutung sorgfältig abwägenden zwei-  bändigen Werke: „Der Okkultismus. Täuschungen und  Tatsachen‘“,?) wobei nur zu bedauern ist: Bei aller Sach-  lichkeit und Gründlichkeit auf dem ihr eigentümlichen  naturwissenschaftlichen Arbeitsgebiete und bei aller psy-  chologischen Feinfühligkeit im profanen Bereich mangelt  der ehrlichen Wahrheitssucherin begreiflicherweise das  höhere Verständnis für die im tiefsten Kern übernatür-  lichen, mystischen Gnadenkräfte im Leben katholischer  Heiligen, denen die naturalistisch befangene offizielle Wis-  senschaft, auch Religionspsychologie hilflos  egenüber-  steht, gemäß dem  ichterwort: „Im engen rc;is ver-  engert sich der Sinn.“  1) 1902 veröffentlichte sie in Bonn einen „Beitrag zur Ent$vick-  lungsgeschichte der Wirbeltiere‘“ aus dem Zoologischen Institut Mün—fl  chen.  ?) München (Ernst Reinhardt) 1936. 996 S. Kart. M. 19.—, in  Leinen M. 24.—. Hierauf beziehen sich die eingeklammerten  }  Seiteni  zahlen.Wenn aher _
Zweifel übr1ıg bleibt, ob jemand sich den Tod gegeben ha
AaUus Verzweiflung der 1m Wahnsınn, kann wohl das
kirchliche Begräbnıs gestattieL werden, ber unter Ver
meldung einer prunkvollen Leichenieler vitatıs tamen
pOompI1s et solemnitatıiıbus exseqularum eitergehende
Vorschriften kennt ber ZU eil das Partikularrecht:
WIr  d fn jeder apparatus mal0or verboten, eın SOSCHAN
tes fejerliches Ausläuten Vortage, jeder assıstierte
Kondukt, die Kınsegnung der Leiche un Begleitung der
Leiche hat DUr VO  an einem Priester geschehen un uch
der Leichengottesdienst soll ein einfiacher se1in. Der Seel
SOrger hat sich das 1ür n geltende Recht halten
un dari nicht Aus eigener Machtvollkommenheit KErwei-
erungen der Einschränkungen vornehmen.

Enischleierung dOr spirifistischen $phinx A  S
Von Dr theol el phil,. NIoNn eitz, Universitätsprofessor 1n München

hber die natürliche, NUur außergewöhnliche (supra-
normale), keineswegs übernatürliche (supranaturale) Lei-
stungsfähigkeıt physikalischer Medien verbreıtet: über-
raschendes Licht qui Grund der fortgeschrittensten Natur-
[orschung eiıne Zoologin, Frl Dr annYy Moser,* 1n einem
monumentalen, die wichtigste Fachliteratur nahezu voll-
ständıg zusammentragenden un die Gründe tür un
wider spiritistische Deutung sorgfältig abwägenden ZWel-
bändı Werke: „Der Okkultismus Täuschungen un
Tatsachen‘“‘,? wobel 1Ur bedauern ist Bel aller Sach-
ıchkeıit ınd Gründlichkeit auf dem ıh eigentümlichen
naturwissenschaftlichen Arbeitsgebiete und bel aller pS
cholo ischen Feinfühligkeit 1m proianen Bereich mangelt
der rlichen Wahrheitssucherin begreiflicherweise das
noöhere Verständnıs Tür die 1mM tiefsten KÄKern übernatüur-
ichen, mystischen Gnadenkrüäfte im Leben katholischer
Heiligen, denen die naturalistisch befangene offizielle WiIs-
senschatit, uch eli ionspsychologıe hılflos egenüber-
Ste gemäß dem ichterwort „Im N rgis Ver-

siıch der Sinn.  ..
*) . 1902 veröffentlichte s1€e ın Bonn einen „Beıitrag ZzZu Entwick-

lungsgeschichte der Wirbeltiere‘‘ aus dem Zoologischen Institut Mün-chen.
Z München (Ernst Reinhardt) 1936 996 art. 1 in

Leinen Hierauf beziehen sıch die eingeklammerten Seiten-rzahlen.


